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Beschlussesentwurf 1: 
 
§ 11 Absatz 1 soll lauten: 
1 Die versicherte Person hat Anspruch auf eine Freizügigkeitsleistung, wenn ihr Arbeitsverhältnis 
vor dem Eintritt eines versicherten Ereignisses beendet wird und sie die Pensionskasse verlässt1). 
 
§ 16 Absatz 1 soll lauten: 
1 Die Verwaltungskommission besteht aus 14 Mitgliedern und einem Vertreter oder einer 
Vertreterin der Pensionierten mit Antragsrecht, aber ohne Stimmrecht. 
 
§ 16 Absatz 3 Buchstaben a-d sollen lauten: 
a) der Vorsteher oder die Vorsteherin des Finanzdepartementes; 

b) drei Mitglieder als Vertreter oder Vertreterinnen des Staates; 

c) zwei Mitglieder als Vertreter oder Vertreterinnen der Träger der Volksschulen; 

d) ein Mitglied als Vertreter oder Vertreterin der Anschlussmitglieder. 

 

§ 22 V1 Absatz 4 Einleitungssatz soll lauten: 
4 Für die technischen Rückstellungen gilt Folgendes: 

 

§ 27 V1 Absatz 1 Einleitungssatz soll lauten: 
1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat alle vier Jahre einen Bericht, der mindestens 
Folgendes aufzeigt: 

 
§ 22 V2 Absatz 4 Einleitungssatz soll lauten: 
4 Für die technischen Rückstellungen gilt Folgendes: 
 
§ 27 V2 Absatz 1 Einleitungssatz soll lauten: 
1 Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat alle vier Jahre einen Bericht, der mindestens 
Folgendes aufzeigt: 
 



  

 

§ 27 V2 Absatz 2 soll lauten: 
Der Regierungsrat kann dem Kantonsrat zur Finanzierung der Annuität aus dem Anteil des 
Fehlbetrags, den er für die Gemeinden übernimmt, einen Zuschlag zur direkten Staatssteuer 
gemäss § 5 des Steuergesetzes1) oder eine Neuregelung von Aufgabenzuweisungen und deren 
Finanzierung zulasten der Einwohnergemeinden beantragen. Der Fehlbetrag, den der Kanton 
für die Gemeinden übernimmt, beträgt 343 Millionen Franken. Dieser Anteil ergibt sich aus 
dem Verhältnis der versicherten Lohnsumme per 1. Januar 2014. 
 
Änderungsantrag FIKO: 
 
§ 16 Absatz 3 Buchstabe b soll lauten: 
b) vier Mitglieder als Vertreter oder Vertreterinnen des Staates; 

 
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf 1  des Regierungsrats und dem 
Änderungsantrag der FIKO. 
 
Für die Redaktionskommission 
Präsident:  Aktuarin:  
Kurt Henzmann Pascale von Roll 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Kurt Henzmann 

 

 

 

                                                      
1) BGS 614.11. 


